
Ein gesundes Oberösterreich ist unser Ziel!
Die Abteilung Gesundheit

Recht allgemeinRecht allgemein



Stufenbau der Rechtsordnung



Staatsgewalt in Österreich



Verwaltung



Die Polizei im Bundesstaat







Öffentliches Recht =
Strafrecht und

Verwaltungsrecht

Privatrecht

Europarecht
und
völkerrechtliche
Verträge

Verfassungsrecht

Aufbau des österreichischen Rechtes



Überblick über das Recht
• Verfassungsrecht (Bundesverfassung – B-VG, Landesverfassungen L-VG)
• Öffentliches Recht

– Verwaltungsrecht
• Verwaltungsverfahrensrecht (AVG)
• Verwaltungsstrafrecht (VStG)
• Verwaltungsvollstreckungsrecht (VVG)
• etc.

– Strafrecht
• Materielles Strafrecht (StGB, SMG, WStG,u.a.)
• Strafprozessrecht (StPO, ZustellG, u.a.)
• Strafvollzugsrecht (StVG, TilgG, BewG, u.a.)

• Privatrecht (bürgerliches Recht)
– Öffentliches PR

• Zivilprzessrecht (ZPO, JN, AußstrG, u.a.)
• Exekuitionsrecht (EO)
• Sozialversicherungsrecht (ASVG, AUVG, u.a.)
• etc.

– Privater Bereich
• Personenrecht (Natürliche und juristische Person-Rechtsfähigkeit//Handlungsfähigkeit= Geschäftsfähigkeit +

Deliksfähigkeit + Ehefähigkeit, …)
• Sachenrecht (un-/körperliche, un-/bewegliche, öffentliche, private Sachen, …)
• Familienrecht (Eherecht (ABGB, EheG, u.a. //Kindschaftsrecht ABGB, JWG, u.a.)
• Erbrecht
• Schadenersatzrecht
• Wertpapierrecht
• etc.



Anzeige
durch Privatperson od. Institutionen

Sicherheitsbehörde
macht Erhebungen

Staatsanwaltschaft

Einstellung Diversion

weitere Erhebungen

Anklage

Vorerhebung
erneut durch Sicherheitsbehörde od.

Untersuchungsrichter, welcher unter Auftrag der
Staatanwaltschaft einzelne Erhebungsschritte

vornimmt.

Voruntersuchung
durch den Untersuchungsrichter, der die
Verfügungsmacht über die Ermittlung des
Scahverhaltes im Vorverfahren übertragen

bekommt.

Ablauf eines Strafverfahrens



Strafrecht : Vom Delikt bis zur StaatsanwaltschaftStrafrecht : Vom Delikt bis zur Staatsanwaltschaft

Anzeige / Bekannt werden des Deliktes

POLIZEI / BVB
ERMITTLUNGEN

Anzeige bei der Staatsanwaltschaft

Bezirksanwalt

Strafdrohung

< 1 Jahr

Staatsanwalt

Strafdrohung

> 1 Jahr

Prüfung

Beweissammlung

Vorerhebung



Kriminalität hat ihre Ordnung

Delikte
Schwere

der
Tat

Zuständigkeit

Strafverfolgung

Gegenstand
der
Tat



Schwere
der
Tat

Vergehen:
Strafdrohung bis 3 Jahre
Wert bis 40.000 €

Verbrechen:
Strafdrohung ab 3 Jahre
Wert ab 40.000 €

Kriminalität hat ihre Ordnung
Zuständigkeit

Bezirksgericht:
unter 1 Jahr Strafdrohung

Landesgericht:
Einzelrichter:
unter 5 Jahr Strafdrohung
Schöffensenat:
über 5 Jahr Strafdrohung
Geschworenensenat:
mindestens 5 Jahr Strafdrohung
Höchststrafe über 10 Jahre Strafdrohung



Kriminalität hat ihre Ordnung

Strafverfolgung

Privatanklage:
Strafantrag

Staatsanwalt:
Offizialdelikte:
Verfolgt von Amts wegen
Antragsdelikte:
Verfolgt auf Antrag
Ermächtigungsdelikte:
Verfolgt nur wenn dazu
ermächtigt wird

Gegenstand
der
Tat

•Gewaltdelikte (gegen Leib und Leben)
•Eigentumsdelikte
•Wirtschaftdelikte
•Sittlichkeitsdelikte
•Delikte gegen die Ehre
•Delikte gegen die Rechtspflege
•Suchtmitteldelikte
•etc


